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TOP 3.a    City Beats Open Air am 31.08.2019  

 
 
Am 31.08.2019  möchte das Jugendamt – Junge Aktionsbühne – auf der Galopp-
rennbahn Grafenberg ein City Beats Open Air ausrichten. Es handelt sich um ein 
Musikfestival für ein gemischtes Publikum in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 
Auf der Galopprennbahn sollen zwei Bühnen und vier Food Trucks auf den Kiesflä-
chen aufgestellt werden. Damit keine fremden Flüssigkeiten in das Erdreich gelan-
gen, werden Ölwannen oder ähnliches unter  die Fahrzeuge eingesetzt. Der Veran-
stalter rechnet mit 3.000 Besuchern. Es wird ein Shuttleverkehr vom Staufenplatz 
durch die Rheinbahn organisiert. Die Veranstaltung wird, analog des Open Source 
Festivals, mit einem Beschallungsmonitoring begleitet.  
Die im Gutachten von 1997 geforderte Höchstgrenze von 30 Veranstaltungstagen 
auf dem Rennbahngelände wird durch die Veranstaltung nicht überschritten. Die 
Veranstaltung liegt im zulässigen Rahmen. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, für die Veranstaltung eine Befreiung mit 
den üblichen Auflagen zu erteilen.  
 
Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 3.b    Bauantrag Erweiterung Hochseilgarten „Am  Kleinforst 

260“  

 
Der Betreiber beabsichtigt, den vorhandenen Hochseilgarten zu erweitern. Es ist 
vorgesehen, räumlich angrenzend an den vorhandenen Parcours auf ca. 500 qm 
einen separaten Kinderparcours zu errichten (aus 29 Stämmen, 6 m hoch). 
Außerdem soll der vorhandene Parcours, welcher derzeit Ebenen von 5-8 m, 11-12 
m und 15 m aufweist, mit zusätzlichen Ebenen versehen werden. Hierzu sollen 22 
Stützen mit einer Höhe von 14-18 m errichtet werden. An diesen werden neue 
Ebenen eingebracht oder vorhandene Ebenen erweitert. Des Weiteren ist 
vorgesehen, den vorhandenen Parcours mit 2 Wendeltreppenanlagen auszustatten. 
Davon reicht eine vom Boden aus bis auf eine Höhe von 15 m und verbindet auf vier 
Ebenen übereinanderliegende Podeste. Die andere Treppe ist nur im Parcours-
Verlauf zu erreichen und verbindet zwei Podeste auf 12 und 15 m Höhe. Im Zuge der 
Arbeiten soll die auf dem Hochseilgartengelände befindliche Bogenanlage als 
Wetterschutz einen Unterstand erhalten (55 qm, teils Holz, teils Zelt).  
Der Bereich des Kinderparcours ist derzeit mit Gehölzen bewachsen. Der Eingriff in 
den Gehölzbestand wird teilweise durch Ersatzpflanzungen vor Ort kompensiert. 
 
Das Vorhaben liegt im baulichen Außenbereich und wird seitens der Bauaufsicht 
nach § 35 Abs. 2 BauGB als „sonstiges Vorhaben“ beurteilt. Es liegt zudem im 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
unter folgenden Nebenbestimmungen eine Befreiung zu erteilen: 
 
- Die Fällungen/Rodungen sind im Winterhalbjahr vorzunehmen (Oktober – 

Februar). 
- Die vorgeschlagenen Ersatzpflanzungen sind vorzunehmen. Die darüber 

hinaus notwendige Kompensation ist noch mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. 

-  Die laufende Gehölzpflege zur Freihaltung der Laufwege und Parcours- und 
Seiltrassen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 3.c    Fällung von 22 Pappeln auf dem „Lohauser  Deich“  

 
 
Die Verkehrssicherungskontrolle ergab, dass von den Bäumen auf dem Lohauser 
Deich 22 Pappeln nicht mehr verkehrssicher sind und gefällt werden müssen.  
Die Pappeln weisen entweder Pilzfall am Stammfuß (Lackporling, Brandkrustenpilz) 
und/oder aufgrund alter Sturmschäden erhebliche Faulstellen in der Krone auf.  
Eine Ersatzpflanzung auf dem Deich wird seitens der Bezirksregierung abgelehnt. 
Die Kompensation der Fällung erfolgt im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
Sanierung des Lohauser Deichs. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
unter folgenden Nebenbestimmungen eine Befreiung zu erteilen: 
 
- Die Fällung ist im Winterhalbjahr vorzunehmen (Oktober – Februar). 
- Im Genehmigungsverfahren für die Deichsanierung ist zu klären, wie die 

Fällung kompensiert wird. 
 
Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 3.d Umbau Dreieck Zeppenheimer Straße 
 
 
Zur Minderung der Unfallgefahr ist vorgesehen, die Zeppenheimer Straße unmittelbar 
östlich der Kreuzung Edmund-Bertrams-Straße zu einer T-Kreuzung umzubauen. Die 
neue Straßenführung quert ein von Straßen umgebenes Wiesendreieck. 
 
Durch den Umbau werden 577 qm versiegelt. Im Gegenzug werden von den 
angrenzenden z.T. sehr breiten Straßenabschnitten 588 qm entsiegelt und den 
benachbarten landwirtschaftlichen Wiesen zugeschlagen. 
 
Das Vorhaben liegt im Landschaftsschutzgebiet. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
unter folgenden Nebenbestimmungen eine Befreiung zu erteilen: 
 
- Die Restflächen des zerschnittenen Wiesendreiecks sind als Wiese/Weide zu 

erhalten. 
- Die vorgesehene Entsiegelung ist vorzunehmen. Die entsiegelten Flächen 

sind als Wiese/Weide zu nutzen. 
-  Für eine Straßenbeleuchtung sind aus Rücksicht auf nachtaktive Insekten 

LED-Leuchtmittel zu verwenden. 
 
Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 3.e    Errichtung einer Weißstorch-Nisthilfe im  Himmelgeister 

Rheinbogen 
 
 
Im Rheinvorland Himmelgeist sind mehrfach Weißstörche gesichtet worden. Nach-
dem kürzlich in der Urdenbacher Kämpe zwei Nisthilfen aufgestellt worden sind, soll 
zur Förderung des Weißstorches auch im Himmelgeister Rheinbogen eine freiste-
hende Nisthilfe installiert werden. Hierzu wird ein Mast aufgestellt. Um ihn nachhaltig 
und hochwasserfest zu verankern, werden zwei 3 m lange Betonpfähle etwa zur Hälf-
te im Boden einbetoniert. An dem über der Geländeoberfläche liegenden Teil der 
Betonpfähle wird dann der 10 m hohe Mast mit dem Storchennest verschraubt. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
eine Befreiung zu erteilen. 

 
Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 4.a    Bauvoranfrage Errichtung Traglufthalle „Pannschoppen 
12“

Der Tennisclub beantragt, zwei der vorhandenen Tennisplätze jeweils für die Monate 
Oktober bis April mit einer Traglufthalle zu überstellen (1.296 qm) und 3 Container 
aufzustellen (54 qm), um die Hülle während der Sommermonate zu lagern. Die be-
troffenen Flächen sind derzeit teilversiegelt. 

Das Vorhaben liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet, aber im baulichen Außenbe-
reich. Die Bauaufsicht stuft das Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB als „sonstiges 
Vorhaben“ ein. Der Flächennutzungsplan weist für das Grundstück Grünfläche aus, 
mit dem Symbol Sportstätte. 

Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt aufgrund der konkreten Bebauungssitu-
ation, dem Vorhaben zuzustimmen und den Bauherrn über die Baugenehmigung zu 
folgenden Maßnahmen zu verpflichten: 

- Entsiegelung einer 432 qm großen Fläche an anderer Stelle im baulichen Au-
ßenbereich oder Zahlung eines entsprechenden Ersatzgeldes

Gemäß § 70 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) wird das Vorhaben 
dem Beirat zur Beratung vorgelegt. 
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TOP 6.a    Handlungskonzept Landschaftplan 
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